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RATGEBER

Sie fragen -
wir antworten

RECHT
Nachträgliche
Indexierung der
Unterhaltsbeiträge
For 47 Ja/zrezz wwrJe z'c/z ge.se/zze-

Je«. [/«.sere Jrez Föc/z/er wzzrJe«

zz«Zer meine e/ier/ic/ze Gewa// ge-
s/e//Z. TVeöen Jen t/«Zez7za//.sT>ezZrä-

gen/tir Jz'e FmJez- wzzrJe« im Fa/z-
men Jer S'c/zez'JnngjvereinèarMng
montzi/ic/ze A/z'men/e von Fr. 320.-
/tir mz'c/z person/z'c/z vorgese/ze«.
TJaöez wzzrJe vermerk/, Ja.s.s Jzeser

I/«/er/za//i7>ez7rag unoZzönJer/zc/z

iez. 7«zwz',sc/zen z.s/, wa,y Jamais nie-
manJ a/z«/e, Jer ^Leizens/cosienin-
Jex 50 s/ark gestiegen, Jass wir eine
eniZze/zrwngireic/ze Zeit erieZzen

mzz&s/e«. 7c/z /rage mz'c/z, oZz mein
Z/nier/za/iiZzeiirag az/grw«J Jer
seii/zerigen er/zeZzZic/zen Ge/Jen/-

werizmg er/zö/z/ werJen kan«.

Nach der früheren Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes war es
nicht zulässig, eine der geschiede-
nen Ehefrau im Scheidungsurteil
zugesprochene Rente zu indexie-
ren, und es durfte ein solcher Un-
terhaltsbeitrag auch nicht nach-
träglich entsprechend der Teue-

rung erhöht werden. Im Jahre
1974 änderte jedoch das Bundes-
gericht seine frühere Praxis. Es
führte aus, dass eine Rente, die
der geschiedenen Ehefrau Ersatz
für den verlorenen Unterhalts-
anspruch gegenüber dem Mann
gewähre, durch eine starke Geld-

entwertung innerlich ausgehöhlt
werde. Deshalb liess das Bundes-
gericht die Indexierung des Un-
terhaltsbeitrages im Rahmen des

Scheidungsurteils zu. Im Jahre
1979 entschied dann das Bundes-
gericht folgerichtig, dass auch die
nachträgliche Indexierung einer
Unterhaltsrente im Rahmen eines
Verfahrens auf Abänderung des

Ehescheidungsurteils statthaft ist.
Da bei Ihrer Scheidung vor 41

Jahren eine Erhöhung der Schei-

dungsrente entsprechend der
Teuerung aufgrund der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung
noch nicht zulässig war, kann der
Hinweis in der Scheidungsverein-
barung, dass der Unterhaltsbei-
trag unabänderlich sei, wohl nur
bedeuten, dass er nicht herabge-
setzt oder aufgehoben werden
kann. Hingegen dürfte damit die
nachträgliche Angleichung der
Scheidungsrente an die eingetre-
tene Teuerung nicht ausgeschlos-
sen sein. Grundsätzlich können
Sie also eine Anpassung des Un-
terhaltsbeitrages an die eingetre-
tene Teuerung begehren. Neben
der Ermittlung der eingetretenen
Teuerung wird die Einkommens-
en twicklung Ihres geschiedenen
Mannes zu prüfen sein. Für die
zukünftige Indexierung wird sich
auch die Frage stellen, ob die be-
stimmte Aussicht besteht, dass
das Einkommen Ihres geschiede-
nen Mannes laufend der Teue-

rung angeglichen wird. Daneben
könnten auch andere Umstände
aufgrund der persönlichen Ver-
hältnisse bedeutsam sein; eine ab-
schliessende Beurteilung setzt so-

mit eine genaue Prüfung des Ein-
zelfalles voraus.

Verjähren
Verlustscheine
JFz'r «'«J ez'« F/zepaar z'm Fen/ena/-
/er z/«J öesz/ze« ez'n rec/zZ an.se/zn/z-

c/zes Fernzügen. Timer wnserer So/z-

ne /zaZ se/zry'zzng ezn Gesc/zà/Z eroj/-
ne/ zz«J Jann vor e/wa 75 /a/zren
Zfon/azrs gemac/z/. Z)a.s 7£on/azrs-

ve/J/zren wzzrJe mangels rik/z've«
ez'nges/e///. Fez'Jer arZzez'/eZ unser
So/zn azzc/z /zezz/e kaum, oZzwo/z/ er
einen gzz/e« Ferz//za/. Unsere Fra-
gen /au/en: Fer/ä/zren Fer/zzs/-
sc/zez'ne? JFenn jemanJ von zzns

s/z'rZ>Z, können Jz'e G/ätz/zzger An-
.sprrzc/ze s/e//en? /m FoJes/a//e z/n-

seres Vo/znes mzzss/en wz'r zznJ zznse-

re Fz«Jer Jas Fr/ze azzssc/z/agen

Vorweg ist auf eine Unstimmig-
keit in Ihrer Anfrage hinzuweisen.
Wenn das Konkursverfahren ge-
gen Ihren Sohn tatsächlich man-
gels Aktiven eingestellt worden
ist, dann wurden auch keine Ver-
lustscheine ausgestellt, weil nicht
ermittelt wurde, wer als Gläubiger
in Betracht kam und wie hoch die
Verluste waren. Die Einstellung
des Konkurses hat eben zur Folge,
dass weder das ordentliche noch
das summarische Konkursverfah-
ren durchgeführt wird. Hingegen
kann nach der Einstellung des
Konkursverfahrens mangels Ak-
tiven der Schuldner während zwei
Jahren auch auf Pfändung betrie-
ben werden. Nach Ablauf von
zwei Jahren seit der öffentlichen
Bekanntmachung der Einstellung
kann, wenn der Firmeneintrag im
Handelsregister noch fortbesteht,
eine Betreibung nur noch auf dem
Wege des Konkurses fortgesetzt
werden. Es ist also im Falle Ihres
Sohnes möglich, dass die Gläubi-
ger nach der Einstellung des Kon-
kurses Pfändungsverlustscheine
erwirkt haben. Es ist aber auch
denkbar, dass entgegen Ihrer Er-
innerung das, z.B. summarische,

r o
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Konkursverfahren durchgeführt
wurde und Konkursverlustschei-
ne ausgestellt worden sind. Auf-
grund Ihrer Angaben ist jedenfalls
davon auszugehen, dass gegen
Ihren Sohn Verlustscheinforde-
rangen bestehen. Nun zu Ihren
Fragen:
Die Ver/usAc/je/nforr/erH«» ist
gegenüber dem Schuldner unver-
jährbar. Hingegen verjährt sie ge-
genüber dessen Erben, wenn der
Gläubiger unterlässt, sein Forde-
rangsrecht innerhalb eines Jahres
nach dem Erbschaftsantritt gel-
tend zu machen. Erwähnenswert
ist, dass der Schuldner für die
Verlustscheinforderangen keine
Zinsen zu zahlen hat.
Die Ver/usfccÀe/n|f/â'uZMger kön-
nen - wie neue Gläubiger - jeder-
zeit ihre Forderung geltend ma-
chen. Eine Einschränkung besteht
für die Konkursverlustschein-
gläubiger: Diese können aufgrund
des Konkursverlustscheines eine
neue Betreibung nur dann anhe-
ben, wenn der Schuldner, z.B.
durch Erbschaft, zu neuem Ver-
mögen gekommen ist. Die Ver-
lustscheingläubiger können also,
wenn Ihr Sohn Sie beerben sollte,
mit guter Erfolgsaussicht gegen
ihn vorgehen. Die Verlustschein-
gläubiger haben zudem eine wei-
tere Möglichkeit. Wenn nämlich
der Erblasser den verfügbaren
Teil des Nachlasses zum Nachteil
des Erben, gegen welchen Ver-
lustscheine bestehen, überschrit-
ten hat und der (überschuldete)
Erbe auf Aufforderang der Gläu-
biger nicht die Herabsetzungskla-
ge anhebt, so können die Verlust-
scheingläubiger die Herabsetzung
verlangen, soweit dies zu ihrer
Deckung erforderlich ist. Die
gleiche Befugnis besteht auch ge-
genüber einer Enterbung, die der
Enterbte nicht anficht. Ein zah-
lungsunfähiger Nachkomme kann
aber zugunsten seiner Kinder
durch Verfügung von Todes we-
gen teilweise enterbt werden. Die
Hälfte des Pflichtteils des über-

schuldeten Nachkommen kann
dessen Kindern zugewendet wer-
den, wobei diese Enterbung auf
Begehren des Enterbten dahin-
fällt, wenn bei der Eröffnung des

Erbganges Verlustscheine nicht
mehr bestehen oder wenn deren
Gesamtbetrag einen Viertel des
Erbteils nicht übersteigt.
Wenn die ZaMun^uii/äftigfre/f
des Erblassers im Zeitpunkt seines
Todes amtlich festgestellt oder of-
fenkundig ist, so wird die Aus-

schlagung der Erbschaft vermu-
tet. Bei Ableben Ihres Sohnes
dürfte seine Zahlungsunfähigkeit
aufgrund des Vorhandenseins von
Verlustscheinen offenkundig sein,
so dass die erwähnte gesetzliche
Regelung Platz greifen dürfte. Je-
denfalls sind Sie und Ihre anderen
Kinder als gesetzliche Erben be-
rechtigt, innert drei Monaten seit
dem Tod Ihres Sohnes die Erb-
schaft auszuschlagen.

Dr. fur. Marco Jh'aggi, /Jcfvo/taf

fTTTTl Sitzkissen
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- verhindert Haltungsschäden und hilft,
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MEDIZIN

Niedriger Blutdruck
7ch habe meArzgen 5/wïiirMc/:.
Wen/z z'c/z am Morgen au/Ve/ze,
wzrA mz> rege/masi/g wä/zrezzA zwei
bz's Ara SekuzzAe/z 5c/zvvzzz<i/zg. We-

zzzger Sökwzerzgkezta« habe ich,

wenn z'ch mzc/z /azzgsam erhebe. 7)ze

vom Arzt versc/zrz'eèenen Bab/ettezz

nütze« überhaupt nichts.

Kreislaufstörungen mit tiefem
Blutdruck sind vergleichsweise
eher selten. Wer aber davon be-
troffen ist, wird in seiner Lebens-
qualität oft stark eingeschränkt.
Dies im Gegensatz zu Patienten
mit hohem Blutdruck, die mehr-
heitlich nicht spürbar unter ihrer
Störung leiden. Eine wichtige
Verhaltensregel haben Sie bereits
erwähnt: Jeder Wechsel der Kör-
perlage sollte langsam erfolgen,
das gilt vor allem für das Aufste-
hen am Morgen. Anstatt mit
einem Satz aus dem Bett zu sprin-
gen, bleiben Sie lieber während
einer Minute am Bettrand sitzen,
schauen geradeaus, atmen tief
durch und turnen mit den Füssen.
Achten Sie zudem auf eine reichli-
che Flüssigkeitszufuhr und sparen
Sie nicht mit Salz. Bewährte Ge-
tränke zur Hebung des Blutdrucks
sind Kaffee, Schwarz- oder
Weissdorntee oder Bouillon. Zur
Anregung des Kreislaufs empfeh-
le ich Ihnen als Ergänzung mor-
gendliche Wechselduschen,
Kneippsche Anwendungen oder
Bürstenmassage der Beine. Mit
einem täglichen Gang an die fri-
sehe Luft (auch bei schlechtem
Wetter!) tragen Sie weiter dazu
bei, Ihren Kreislauf zu stärken
und damit Ihren niedrigen Blut-
druck anzuheben.

Wasser auf der Lunge
7ch habe seit ezmger Zeit TTuste«,

nic/zi stark, ü/zn/ic/z wie ein Bau-
c/zer/zzzsien. Der Arzt sie//ie /est,
Aass ic/z Wasser aw/" der Eunge ha-
be. Tch mzzssie z/oran/Tzin Wasser-
tab/ette« zw mir nehme«. Aber awc/z

Az'ese ha/fe« mir nic/zi. 7c/z /üh/e
mic/z ein wenig beengt azt/" Aer

Brust. /st Aies harm/os?

Eine Wasseransammlung auf der
Brust hat in der Regel etwas mit
dem Herz zu tun, das durch eine

Schwächung den Blutkreislauf
nicht mehr aufrechtzuerhalten
vermag. Dadurch wird «Blutwas-
ser» in das Lungengewebe ge-
presst, und es kommt zu Atemnot

- vor allem bei Anstrengung -
oder eben auch zu chronischem
Husten. Die Diagnose wird er-
leichtert durch eine Röntgenauf-
nähme der Lunge und Aufzeich-
nung einer Herzkurve.
Wenn es nun gelingt, das Herz
durch Wassertabletten zu entla-
sten, so lassen sowohl Atemnot als
auch Husten nach. Nicht immer
stellt sich aber eine befriedigende
Erleichterung ein, und es müssen
andere Medikamente eingesetzt
werden. Unwirksam sind auf je-
den Fall alle Hustenmittel, da es

sich ja nicht um eine Erkältung
handelt. Ich verstehe, dass Sie die
gemachten Beobachtungen etwas
ängstigen. Machen Sie sich aber
deswegen keine allzu grossen Sor-

gen, denn irgend ein Weg wird
sich schon finden, Sie von Ihrem
Husten zu befreien.

Zu alt für Operation?
/. 7ch /ez'Ae bezi&ezYzg an grauem
Star. Time Operation mit Einsetze«
von künst/iche« Einsen Auz/te m
abse/zbarer Zeit nicht zw zzmge/zerz
sein. 7roZz(/em neigt Aer Arzt Aazn,
Az'e Operationen so /ange nzc/zt vor-
zane/zmen, bis es nz'c/zt me/zr anders
gebe.

2. 7cb habeznAem eine Arthrose am
rechten Knie. Eine Operation (Ein-
setzen einer Meta//pi/atte) sei Aas,

was man noch machen könne.
ErotzAem möchten OrihopäAe unA
7/ansarzt noch zuwarten, so/ange es

noch so gehe.
5. A/igemeine Tragen: Warum rea-
gieren Aie Arei Ärzte so? Waren Aie

Operationszie/e Aerart unsicher?
Gibt es mir unbekannte /Vachtei/e
nach Aen Operationen? Könnte ich
Aanach gut /esen bzw. ziem/ich gut
gehen?
A SonAer/ragen: 7ch bin Jahre
a/t. For 20 unA vor 5 Jahren hatte
ich je einen TTerzin/arkt. Seit an-
Aertha/b Jahren trage ich einen
TTerzschrittmacher: SeiiAem geht
es mir besser. Abgesehen Aavon bin
ich in guter gesunAheit/icher Fer-
/assung. Waren Aie Operationen
unter Aen geschi/Aerten besonAeren

Foraussetzungen zu risikoha/t?
OAer geht Aie MeAz'zin auch hier
Aavon aus, /ür einen ea/ten K/aus;>
/ohne sich Aer Azz/wanA Aoch nicht
mehr, auch wenn Az'e sonst so vie/-
gerühmte Eebensgua/ifà't verbessert
werAen könnte?
Ein so/cher FerAacht ist nicht ein-
yàch aus Aer Liz/t gegrzj/)e«, wenn
ich Aabei auch nur zum Bei/ an ei-

gene Ez/ahrunge« Aenke.
7ch bitte um eine grunAsätz/zche
.Beantwortung.
Aus meiner Sicht bestehen keine
Zweifel, dass die Operationsindi-
kation für beide Eingriffe (Auge
und Knie) eng mit Ihrer Herz-
situation zusammenhängt und in
erster Linie von diesem Gesichts-
winkel aus gefällt werden muss.
Sie haben bereits zwei Herz-
infarkte hinter sich und tragen
einen Herzschrittmacher. Damit
gelten Sie für jegliche Operation
als Risikopatient, bei dem es gilt,
besonders sorgfältig alle Vor- und
Nachteile einer Operation bzw.
deren Risiken für den Patienten
gegeneinander abzuwägen. Dies
erklärt meines Erachtens die zö-
gernde Haltung Ihrer Ärzte.
Beim grauen Star präsentiert sich
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die Situation insofern noch etwas
anders, als hier häufig die söge-
nannte «Reifung» des Stars abge-
wartet werden sollte, damit das

Operationsergebnis besser aus-
fällt. Ob dies bei Ihnen der Fall ist,
kann ich natürlich nicht beurtei-
len. Ich glaube kaum, dass sich
Ihre behandelnden Ärzte Ihre Ar-
gumentation zu eigen gemacht
haben, wonach sich für einen «al-
ten Klaus» der Aufwand nicht
mehr lohne. Das wäre aus meiner
Sicht unethisch und daher abzu-
lehnen.
Über eventuelle Nachteile bei
beiden Operationen könnten Ihre
Ärzte Sie wohl kompetenter in-
formieren. Da Sie aber die Ant-
wort von mir erwarten, versuche
ich, eine Stellungnahme abzuge-
ben:
Das operative Resultat bei der
Staroperation bedeutet in der Re-
gel eine deutliche Besserung ge-
genüber dem Vorzustand, und
durch die Linsenimplantation er-
übrigt sich das Anpassen einer
speziellen Starbrille. Wesentliche
Nachteile sind mir nicht bekannt.
Technisch gesehen und v. a. in der
postoperativen Phase ist die
Knieoperation bedeutend an-
spruchsvoller. Hier kann es zu
Wundheilungsstörungen, Infek-
ten und gelegentlich schlechter
Beweglichkeit kommen. Alle diese

Komplikationen sind aber zum
Glück insgesamt selten.

Schlechter Geruch
/c/z /zabe ein Prab/em, we/c/zes /z/r
mz'c/z se/zr nnnngene/zw is/. /c/z
weiss mc/z/, wo z'c/z mz'c/z hinwenden
so//, w/zd möc/z/e Sïe des/za/b zzm Rai
an/ragen.
/c/z nzwss eine .Twsdäzz.s/M«g /zabe«,
die y/ir meine nd/zere f/mgebtmg
se/zr nnangene/zm z's/. Das Komi-
sc/ze daran is/, dass ic/z es se/Zzs/

dber/zaup/ nic/z/ bemerke. ^4n der
//ygiene kann es meines Drac/z/ens
nic/z/ /z'egen, da ic/z am Morgen eine
Dwsc/ze ne/zme wnd mic/z dabei ein-

sez/e. Gegen Deos /zabe ic/z im Prin-
zip e/was, /zabe jedoc/z ange/àngen,
mic/z mz7 Deos zznd Paz/izm den Pag
dwrc/z einzudecken, mi/ der P/p^-
nnng, so riec/ze ic/z wenigs/ens nac/z

einem gewissen Dw//. ämc/z /rage
ic/z /äg/ic/z /rz'sc/ze K/eider.
/c/z arbei/e /emporar zznd bin des-
/za/b in vie/en ver.se/zzedene« Pe/rie-
ben. /n zwei Pe/rieben wwrde ic/z

daran/ az^merksam gemac/z/, nnd
in vie/en anderen Pe/rieben /zo'r/e
ic/z vie/zc/z, dass es /zier übe/ riec/ze.
/c/z weiss abso/n/ nic/z/, wo ic/z mz'c/z

hinwenden kann, ob ic/z einen Dok-
/or aw/swc/ze« oder Mz7/e/ ans Dro-
gerien nndApo/Zzeken azzsprobieren
so//, /c/z weiss y'edoc/z anc/z dann

nic/z/, ob diese wirken, wez7 mir
meine Dmgebnng sic/zer nic/z/ sa-
gen wird, /zen/e riec/ze es aber bes-

Aus Ihrer Schilderung schliesse
ich, dass Sie tatsächlich nicht nur
ein hygienisches, sondern vermut-
lieh ein medizinisches Problem
haben.
Ich rate Ihnen deshalb, nicht den
Umweg über eine Apotheke oder
Drogerie zu beschreiten, sondern
sich direkt mit einem internistisch
geschulten Arzt in Verbindung zu
setzen. Ich wünsche Ihnen dazu
guten Erfolg.

Dr. med. Pe/er Ko/z/er

GEHEN SIE DOCH VERNUNFTIG
MIT MEDIKAMENTEN UM
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